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ßemmo a ber Serorbnung oom 14. Segember 1859
bi« gum 24. Sanitär näftfibin attfättige Slnmetbun*

gen fotfter Slfpiranten namcntlfft eingufenben. Son
benfenigcn Slnmelbungen, wetebe bereit« eingelaufen

finb, ifi gebübrenb Sormerfung genommen. Se naft
ber 3abl ber Slnmelbungen bebätt fift bat Separte*
ment notbwenbig werbenbe Stebuftiouen üor.

3n ben Sieberbolung«fur« finb eingttberufen 30

3nfiruftoren, wetfte obne Unterfftieb bei ©rabe«

fotgenbermaßen auf bie Eontone oertbeilt werben:

Snfiruftoren.
3«"ft 2
Sem 2

Sugern 2

Uri 1

©cbwijg l
Dbwatben 1

Sttbwalben 1

©taru« 1

3ug 1

greiburg 1

©olotburn 1

Safelfiabt 1

Safetlanb 1

©cbaffbaufeu 1

Stppengett Sl.=Stb. 1

Slppengett S.=9tb. 1

©t. ©atten 1

©raubünben 1

Slargau 1

Sburgau 1

Sefftn 1

Saabt 1

Satli« 1

Steuenburg 1 "
©enf 1

Sa« Separtement oergiebtet barauf, bie Snfiruf-
torett ttamcntlift gu begeiftnen unb überläßt biefe

©orge Sbnen j bagegen bittet ei um refttgeitige Sin*

geige ber in bie ©ftute fommanbirten Offigiere unb

Unteroffigiere.

Ueberbieß wirb auft bießmat wieber eine befonbere

©ftießflaffe gebilbet, weifte auf ben 4. gebruar nad)

Safel berufen wirb. Siefe ©cbießiufiruftoren fotten
bann bett Unterriebt im Sieberbolung«fur« gu über*
nebmen baben, unter Seitung bei ©ebteßinfiruftor«,
£erm eibgen. Dberfilieut. üan Sercbem.

Siefeiben werben ben betreffenben Eantonen, oou
benen fte »erlangt werben, namentlid) begetftnet.

Sm ©angen bürfte ibr 3ab* 12 betragen.
Sie Sauer bei Slfpiranten* uub Sieberbolung«=

furfe« ift oben näber begeiftnet.

Su Segug auf ©olb jc. gelten bie Sefiimmungen
be« bunbe«rätbtid)en Sefftluffe« oom 20. üftoüem«

ber 1861.
Sa« Eommanbo ber ©cbule wirb fpäter begeift*

net werben.

©ie werben eingelabeu, bai üon Sbrem Eanton
begeiftnete Sufiruftion«perfonal auf ben 4. gebruar,
refp. 11. gebruar, je naftbem ba«felbe in bie Elaffe
ber ©cbießiufiruftoren, in bk Slfpiranteufdjule ober

in ben Sieberbotung«fur« berufen ift, naft Safet gu
beorbem. Sie Setreffenben baben fift an ben be*

geiftneten Sagen, feweiten Slbenb« 3 Ubr in ber

neuen Etingentbatfafeme bei bem Eommanbanten ber

©ftute gu metben.

Sie Snfiruftoren mit Dfftgier«* unb Unterofftgier«=

rang erbatten mititärifebe« Duartier in ber Etin*
gentbalfaferne.

Säbrenb bem Slfpirantenfur« bi« gum 26. ge*
bruar wünfebt ba« eibgen. 2Jtttttarbepartement ben

Eantonen ©elegenbeit gu geben, eine Stngabt 3n*
firuftoren gum Unterriftt in ber SWilitärgomnafüf
au«gubitben. Sie lufitragenben Eantone, weifte
taugtiebe Snbiüibuen für biefen 3nfiruftion«gweig be*

fifcen, wotten be«batb ibre Slnmelbungen bi« gum 24.

3anuar bem Separtement einfenben. Sorläufig ifi
beren 3ab* auf 10 fefigefefct.

Staturgemäß werben Diejenigen Slfpiranten guerfi
gugelaffeu, bie ben früber äbntiften Eurfen niftt
beigewobnt baben. Smmerbin wirb a,eftattet, auft
folfte Offigiere unb Unteroffigiere angumetben, bk
biibex bem 3nfiruftion«forp« niftt angebört baben,
bie aber Suft unb bie nötbige Sefäbigung befifcen,
al« Surniufiruftoren mtlitärifft oerwenbet gu werben.

ßreiefdjreiben be« eibg. Hlilitärbenariemenfe

an bte ßanallerte ßellenben Äantone.

Son ber Eommiffton, weifte ber Sunbe«rau) mit
ber Segutacbtuug ber ben Jßfcrbebienfi bei ber Sir*

mee bezüglichen gragen beauftragt l)atte, ifi bem un*
tergeiftneten SDtititärbepartemente ein gormular über
eine für bie Eaüatterie*Eompagnien eiugufübrenbe
Sienftpferb=Eontrote oorgelegt worben.

Sa wir mit ber Eommiffton barin einig geben,

baß bie gübrung foldjer Eontroten, bie übrigen« in
einigen Eantonen ffton mit ©rfolg eingeführt wor*
ben finb, ben Eantonen ein SÖtittel an bie $anb ge=

ben würbe ftft eine Ueberwaftung ber|enigen Steifer

gu fiebern, Welcbe in golge ©orgtofigfett beim ©e*

brauft ibrer Sßferbe bei febem Slntaffe Slbfftafcungen
begieben, fonnen wir Sbnen bie ©iufübrung »on

Sienfipferbfontrolen naft gormular befien« em=

pfebten.

DorfrJjlage free Generalmajore non ©belefjetm

3ur Gewinnung eine» guten $i$ea

für tteiter.

äRit ben #ülf«mttteln, welcbe bie SKanier be«

grelberrn oon ©bet«beim gur Scfefiigung be« ©i*
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Lemma s. der Verordnung vom 14. Dezember 1859

bis zum 24. Januar nächsthin aUfällige Anmeldungen

solcher Afpiranten namentlich einzusenden. Von
denjenigen Anmeldungen, welche bereits eingelaufen
sind, ist gebührend Vormerkung genommen. Je nach

der Zahl der Anmeldungen behält sich das Departement

nothwendig werdende Reduktionen vor.

In den Wiederholungskurs sind einzuberufen 30

Jnstruktoren, welche ohne Unterschied des Grades

folgendermaßen auf die Kantone vertheilt werden:

Jnstruktoren.
Zürich 2
Bern 2

Luzern 2

Uri 1

Schwyz 1

Obwalden 1

Nidwalden 1

Glarus 1

Zug 1

Freiburg 1

Solothurn 1

Baselstadt 1

Baselland 1

Schaffhausen 1

Appenzell A.-Rh. 1

Appenzell J.-Rh. 1

St. Gallen 1

Graubünden 1

Aargau 1

Thurgau 1

Tessin 1

Waadt 1 '

Wallis 1

Neuenburg 1 '

Genf 1

Das Departement verzichtet darauf, die Jnstruktoren

namentlich zu bezeichnen und überläßt diese

Sorge Ihnen; dagegen bittet es um rechtzeitige
Anzeige der in die Schule kommandirten Offiziere und

Unteroffiziere.

Ueberdieß wird auch dießmal wieder eine besondere

Schießklasse gebildet, welche auf den 4. Februar nach

Bafel berufen wird. Diese Schießinstruktoren sollen
dann den Unterricht im Wiederholungskurs zu über
nehmen haben, unter Leitung des Schießinstruktors,
Herrn eidgen. Oberstlieut. van Berchem.

Dieselben werden den betreffenden Kantonen, von
denen sie verlangt werden, namentlich bezeichnet.

Im Ganzen dürfte ihr Zahl 12 betragen.
Die Dauer des Aspiranten- und Wiederholungskurses

ist oben näher bezeichnet.

In Bezug auf Sold zc. gelten die Bestimmungen
des bundesräthlichen Beschlusses vom 20. November

1861.
Das Kommando der Schule wird später bezeich

net werden.

Sie werden eingeladen, das von Ihrem Kanton
bezeichnete Jnstruktionspersonal auf den 4. Februar,
resp. 11. Februar, je nachdem dasselbe in die Klasse
der Schießinstruktoren, in die Aspirantenschule oder

in den Wiederholungskurs berufen ist, nach Basel zu
beordern. Die Betreffenden haben sich an den

bezeichneten Tagen, jeweilen Abends 3 Uhr in der

neuen Klingenthalkaserne bei dem Kommandanten der

Schule zu melden.

Die Jnstruktoren mit Offiziers- und Unteroffiziersrang

erhalten militärisches Quartier in der

Klingenthalkaserne.

Während dem Aspirantenkurs bis zum 26.
Februar wünscht das eidgen. Militärdepartement den

Kantonen Gelegenheit zu geben, eine Anzahl
Jnstruktoren zum Unterricht in der Militärgymnastik
auszubilden. Die lusttragcnden Kantone, welche

taugliche Individuen für diesen Znstruktionszweig
besitzen, wollen deshalb ihre Anmeldungen bis zum 24.

Januar dem Departement einsenden. Vorläufig ist

deren Zahl auf 10 festgesetzt.

Naturgemäß werden diejenigen Aspiranten zuerst

zugelassen, die den früher ähnlichen Kursen nicht
beigewohnt haben. Immerhin wird gestattet, auch

solche Offiziere und Unteroffiziere anzumelden, die

bisher dem Jnstruktionskorps nicht angehört haben,
die aber Lust und die nöthige Befähigung besitzen,

als Turninstruktoren militärisch verwendet zu werden.

Kreiöschreiben des eidg. Militärdepartements

an die Kavallerie Menden Kantone.

Von der Kommission, welche der Bundesrath mit
der Begutachtung der den Pferdedienst bei der Armee

bezüglichen Fragen beauftragt hatte, ist dem

unterzeichneten Militärdepartemente ein Formular über
eine für die Kavallerie-Kompagnien einzuführende
Dienstpferd-Kontrole vorgelegt worden.

Da wir mit der Kommission darin einig gehen,

daß die Führung solcher Kontrolen, die übrigens in
einigen Kantonen schon mit Erfolg eingeführt worden

sind, den Kantonen ein Mittel an die Hand
geben würde sich eine Ueberwachung derjenigen Reiter

zu sichern, welche in Folge Sorglosigkeit beim

Gebrauch ihrer Pferde bei jedem Anlasse Abschatzungen

beziehen, können wir Ihnen die Einführung von

Dienstpferdkontrolen nach Formular bestens

empfehlen.

Vorschläge des Generalmajors von Gdelsheim

zur Gewinnung eines guten Sitzes

sür Reiter.

Mit den Hülfsmitteln, welche die Manier des

Freiherr» von Edelsheim zur Befestigung des Si-
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